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1 NATURA 2000-VORPRÜFUNG FÜR DAS FFH-GEBIET DE 4926-304 „WALD SÜDÖST-

LICH VON NETRA” 

1.1 Beschreibung des Schutzgebietes  

Das FFH-Gebiet „Wald südöstlich von Netra” (DE 4926-304) befindet sich in der natur-

räumlichen Haupteinheit Thüringer Becken und Randplatten und hat eine flächenmäßige 

Ausdehnung von 185 ha.  

Lage und Ausdehnung in Bezug zum Vorhaben in der Korridorverschwenkung 451 sind 

Abbildung 1 zu entnehmen. 

Das Schutzgebiet umfasst Buchenwälder basenreicher und bodensaurer Standorte in en-

ger Verzahnung mit angrenzendem Grünland feuchter und trockener Ausprägung. Die 

Laubwälder sind artenreich mit einem hohen Eichenanteil am Nordhang. Es treten wert-

volle Kalkmagerrasen in Mischung mit extensiv genutztem Grünland auf. Im Nordosten 

befindet sich ein Feuchtgebiet. 
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Abbildung 1: Lage der potenziellen Trassenachse in der Korridorverschwenkung 451 

in Bezug zum FFH-Gebiet „Wald südöstlich von Netra” (DE 4926-304) 

1.2 Schutz- und Erhaltungsziele 

Laut Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel (Natura 2000-VO) vom 31.10.2016 

sind für das FFH-Gebiet „Wald südöstlich von Netra“ in den gebietsbezogenen Erhaltungs-

zielen folgende FFH-Lebensraumtypen benannt: 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 

− Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte 

− Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-

schaftung 



Bundesfachplanung SuedLink  A100_ArgeSL_P8_SL_C_GEN_0010  
Prüfung der  im Rahmen nach § 9 /  §  10 NABEG eingebrachten Al ternat ivenvorschläge auf  Kr i te-
r ienbas is  von § 8 NAGEG, Korr idorverschwenkung  451,  Anhang 2  30.01.2020  

ARGE SuedLink 6 | 8 

A100_ArgeSL_P8_SL_C_GEN_0010_V2.0_Prüf_ALT_451_NetraVerschw_Anhang2_N2000.docx  © ArgeSL 2020 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 

− Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiede-

nen Entwicklungsstufen und Altersphasen 

9130 Waldmeister-Buchenwald 

− Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiede-

nen Entwicklungsstufen und Altersphasen 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

− Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzel-

baum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Alters-

phasen 

− Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik 

− Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit den auetypischen Kontaktle-

bensräumen 

Zu besseren Übersicht werden die Lebensraumtypen noch einmal tabellarisch aufgelistet. 

Tabelle 1: Lebensraumtypen im FFH-Gebiet „Wald südöstlich von Netra“ 

Lebensraumtypen/Arten EU-Code 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien  

(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6210 (*) 

Hainsimsen-Buchenwald 9110 

Waldmeister-Buchenwald 9130 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 91E0* 

Erläuterungen: 

* prioritärer LRT 

(*) prioritärer LRT bei Erfüllung bestimmter Kriterien 

 

Vom Regierungspräsidium Kassel wurde für das FFH-Gebiet „Wald südöstlich von Netra“ 

ein Managementplan erstellt, bestehend aus der Grunddatenerhebung (2008) und dem 

Mittelfristigen Maßnahmenplan (2014).  
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1.3 Charakteristische Arten 

Für zwei Lebensraumtypen des FFH-Gebietes kommt gemäß dem methodischen Vorge-

hen mit dem Haselhuhn insgesamt eine Vogelart in Betracht, bei der auch ein einmaliger 

störungsbedingter Brutausfall zu einer Beeinträchtigung des Erhaltungszustands führen 

könnte und die eine charakteristische Art (cA) der jeweiligen LRT darstellen könnte (Ta-

belle 2). 

Tabelle 2: Mögliche charakteristische Arten im FFH-Gebiet „Wald südöstlich von 

Netra" 

FFH-Lebensraumtypen EU-
Code 

Mögliche cA Fluchtdistanz 
nach GASSNER 

ET AL. (2010) 

Hinweise auf 
Vorkommen 
möglicher cA 
im FFH-Gebiet 

Hainsimsen-Buchenwald 9110 Haselhuhn 150 m nein 

Waldmeister-Buchenwald 9130 Haselhuhn 150 m nein 

Das Haselhuhn ist nicht im Standarddatenbogen, den Erhaltungszielen des Schutzgebie-

tes oder dem Managementplan aufgeführt. Das Schutzgebiet befindet sich außerhalb des 

Verbreitungsgebietes der Art. Dieses beschränkt sich in Hessen auf das Rheinische Schie-

fergebirge. Aktuelle, meist stark zersplitterte Vorkommen sind im Dreiländereck von Hes-

sen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, vom Siegerland über den Westerwald bis 

an Rhein und Mosel und darüber hinaus noch im Sauerland, in der Eifel, dem Hunsrück, 

den Vogesen sowie dem Berg- und Hügelland an der Saar anzutreffen. 

Somit sind keine möglichen charakteristischen Arten zu berücksichtigen, bei denen bau-

bedingte Störungen zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands führen könnten. 

1.4 Relevante Wirkfaktoren des Vorhabens 

Im Bezug zum Schutzgebiet wurde eine potenzielle Trassenachse festgelegt, die einen 

Abstand zur Schutzgebietsgrenze von mindestens 125 m einhält (vgl. Abbildung 1).  

Beeinträchtigungen des Schutzgebietes durch direkte und indirekte Wirkungen auf Le-

bensraumtypen können aufgrund der Reichweiten der vorhabenbedingten Wirkfaktoren 

ausgeschlossen werden. 

Es gibt daher für dieses Natura 2000-Schutzgebiet in der Korridorverschwnkung 451 keine 

relevanten Wirkfaktoren. 
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1.5 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Vorhaben 

Durch die Erdkabelverlegung entsteht weder ein direkter Flächenentzug, noch sind indi-

rekte (stoffliche oder nichtstoffliche) Einwirkungen auf das Schutzgebiet zu befürchten, 

d. h.   

- das Schutzgebiet weist einen Abstand zur potenziellen Trassenachse in der Alterna-

tive auf, der über der maximalen Wirkreichweite für die physischen Vorhabenwirkun-

gen (100 m + 25 m als Hälfte des Baufeldes = 125 m) liegt,  

- es sind für dieses Schutzgebiet keine Arten nach Anhang II der FFH-RL als Erhal-

tungsziele benannt, 

- ein Vorkommen von Vogelarten, bei denen eine einmalige Störung die langfristige Sta-

bilität der Population gefährden kann und die als charakteristische Arten in Frage kom-

men, ist ausgeschlossen, 

- der Wirkfaktor Erschütterungen/Vibrationen bei Bohrungen oder Rammungen im Fels 

ist bei den hier anstehenden Bodenverhältnissen (kein Felsgestein vorhanden) nicht 

relevant, zumal keine diesbezüglich empfindlichen Arten für das Schutzgebiet ermittelt 

wurden. 

Insgesamt sind daher in der Korridorverschwenkung 451 vorhabenbedingte Beeinträchti-

gungen dieses Natura 2000-Gebietes bzw. seiner Erhaltungsziele ausgeschlossen. 

1.6 Mögliche Veränderungen der Kohärenz des Netzes NATURA 2000 

In Bezug auf dieses Natura 2000-Gebiet sind durch das Vorhaben keine Veränderungen 

der Kohärenz des Netzes Natura 2000 zu erwarten. 

1.7 Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 

Da keine Beeinträchtigung dieses Natura 2000-Gebietes durch das vorliegende Projekt zu 

erwarten ist, erübrigt sich die Betrachtung anderer Pläne und Projekte. 

1.8 Ergebnis der Natura 2000-Vorprüfung 

Durch das Vorhaben sind in der Korridorverschwenkung 451 keine Beeinträchtigungen 

des FFH-Gebietes DE 4926-304 „Wald südöstlich von Netra“ anzunehmen. 


